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Zusammenfassung 

 

Vor dem Hintergrund 

• der Tatsache, dass rund die Hälfte unserer Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs mit 
Spuren von Pestizidrückständen belastet sind und mehr als 8 Prozent aller unter-
suchten Proben die zulässigen Grenzwerte überschreiten, sowie die Zielvorgaben 
und Grenzwerte für Trinkwasser, Grund- und Oberflächenwässer nicht eingehalten 
werden; 

• der Tatsache, dass fast ein Drittel unserer Lebensmittel mehr als einen Pestizid-
Rückstand aufweisen und das Risiko der Mehrfachbelastung unserer Lebensmittel 
mit Pestiziden wissenschaftlich nicht abschätzbar ist, gleichzeitig aber das Vorsor-
geprinzip nicht angewendet wird; 

• des V. und VI. Umweltaktionsprogramms der EU; 

• der Commission Communication der EU zur „Thematischen Strategie zur nachhalti-
gen Nutzung von Pestiziden“; 

• der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung 2002-2006; 

• der durch das BMVEL organisierten Workshops „Leitlinie zur zukünftigen Pflanzen-
schutzpolitik“ (Potsdam I, Mai 2002) und „Leitlinie zur zukünftigen Pflanzenschutzpo-
litik – Reduktionsprogramm, Kommunikation und Transparenz“ (Potsdam II, 
März/April 2003) sowie  

• des Votums des Beirats „Reduktionsprogramm im Pflanzenschutz“ vom 15. Oktober 
2003 

hat Bundesverbraucherministerin Renate Künast am 29. Oktober 2004 ein „Reduktionspro-
gramm chemischer Pflanzenschutz“ vorgelegt. Danach beabsichtigt die Bundesregierung 
„die Anwendung insbesondere chemischer Pflanzenschutzmittel stärker als bisher auf das 
notwendige Maß zu begrenzen, damit unnötige Anwendungen dieser Pflanzenschutzmittel 
unterlassen und die Anwendung nichtchemischer Pflanzenschutzmaßnahmen vorangetrie-
ben werden“ (S. 13). 

Nach dem vorliegenden Reduktionsprogramm des BMVEL soll folgendes erreicht werden: 

1. eine Reduzierung des potenziellen Risikos und der Intensität der Anwendung insbe-
sondere chemischer Pflanzenschutzmittel, wobei 

� die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel über dem notwendigen Maß 
maßgeblich zu senken ist und 

� ein deutlicher Anteil chemischer Pflanzenschutzmaßnahmen durch nicht chemi-
sche Maßnahmen zu ersetzen ist, und 

2. eine Reduzierung der Überschreitungsrate von Pflanzenschutzmittel-Rückstands-
höchstmengen in einheimischen Agrarprodukten auf unter 1% in allen Produktgrup-
pen. 
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Das Pestizid Aktions-Netzwerk e. V. (PAN Germany) begrüßt das allgemeine Ziel der Bun-
desregierung, die Pestizidanwendung zu minimieren und nicht-chemische Pflanzenschutz-
maßnahmen zu fördern. PAN Germany hält das vorgelegte Reduktionsprogramm jedoch für 
stark unzureichend, um als strategisches Konzept erfolgreich eine nachhaltige Reduzierung 
der Intensität der Anwendung insbesondere chemischer Pflanzenschutzmittel und den Ersatz 
eines deutlichen Anteils chemischer Pflanzenschutzmaßnahmen durch nichtchemische 
Maßnahmen zu erreichen, um die Gesamtbelastung der Lebensmittel und der Umwelt durch 
Pestizide deutlich zu verringern, da: 

1. das Programm, abgesehen von der Reduzierung der Rückstandsgrenzwert-Über-
schreitungen, keine Ziele mit Blick auf die Reduzierung Behandlungshäufigkeit von 
Anbaukulturen setzt; 

2. das Programm keine Zeitfristen der Zielerreichung oder zur Durchführung der  
Maßnahmen benennt; 

3. das Programm-Ziel, die Rückstände nur dort zu reduzieren, wo es sich um Grenz-
wertüberschreitungen von über 1 % (also illegale Tatbestände) handelt, zu kurz greift;  

4. das Programm dem Problem der Rückstände in importierten Lebensmitteln nicht aus-
reichend Rechnung trägt; 

5. das Programm sich nicht zum Ziel setzt, die stetig zunehmende Gesamtmenge an 
pestizidbelasteten Lebensmitteln, sowie den hohen Anteil an Mehrfachrückständen in 
Lebensmitteln deutlich zu reduzieren; 

6. das Programm in wichtigen Bereichen ein ordnungsrechtliches Programm ist, die 
Verfolgung illegaler Tatbestände jedoch ohnehin zu den Kernaufgaben staatlichen 
Handelns zählt; 

7. das Programm somit eine neue politische Strategie im Umwelt- und Verbraucher-
schutz sowie in der Agrarpolitik vermissen lässt, die notwendig wäre, um  
a)  die Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Produktion vom Pestizideinsatz  
      nachhaltig zu minimieren und  
b)  angesichts der toxikologisch nicht bewertbaren Mehrfachbelastung von Lebens- 
     mitteln und der Umwelt mit Pestiziden dem Vorsorgeprinzip ausreichend  
     Rechnung zu tragen;  

8. das Programm kein tragfähiges Finanzierungsmodell erkennen lässt. 
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Hintergrund  

 

Bereits 1993 formulierte die Europäische Kommission im Rahmen des V. Umweltaktionspro-
gramms die Zielsetzung, die Anwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft bis zum Jahr 
2000 beträchtlich zu reduzieren 1.  

Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Wird der europäische Pestizidmarkt betrachtet - eine andere 
Bewertungsgrundlage für den Pestizideinsatz in Europa existiert bisher nicht - so kann in 
dem genannten Zeitraum sogar eine leichte Erhöhung des Absatzes von Pestiziden  in der 
Europäischen Union und auch in Deutschland festgestellt werden 2.  

Derzeit weisen über 50% der in Deutschland untersuchten Lebensmittel pflanzlichen Ur-
sprungs Pestizidrückstände auf 3. Pestizidrückstände belasten Oberflächen- Grund- und 
Trinkwässer in Konzentrationen, die häufig über den festgelegten Grenzwerten bzw. den 
formulierten Zielvorgaben liegen. Bekannt ist auch, dass Pestizide zum Verlust der biologi-
schen Vielfalt in Agrarökosystemen beitragen. Zudem entstehen den Agrarbetrieben durch 
den Einsatz von Pestiziden häufig hohe Kosten, wie im Reduktionsprogramm auch bemerkt.  

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (Umweltrat) stellt in seinem neuesten Gut-
achten fest, dass trotz der erheblichen Belastungen, die von Pflanzenschutzmitteln (PSM) 
ausgehen, und der Aussagen der Landwirtschaft, den PSM-Einsatz zu minimieren, der Ab-
satz seit über zehn Jahren auf einem hohen Niveau verharre (34.000 Tonnen im Jahr 2001). 
Zudem wird von einer „bedenklichen“ indirekten Erhöhung ausgegangen, da einerseits rund 
30% der PSM von Landwirten direkt nach Deutschland eingeführt würden und zweitens mo-
derne PSM hochwirksame Wirkstoffe enthalten und daher eine Verringerung der eingesetz-
ten Wirkstoffmenge zu erwarten wäre. 4 

Die Commission Communication zum VI. Umweltaktionsprogramm hält fest, dass es ausrei-
chende Belege dafür gibt, dass die Probleme, die mit der Kontamination von Umwelt und 
Lebensmitteln durch Pestizide einhergehen, zunehmen und schwerwiegend sind 5. 

So schlägt das VI. Umweltaktionsprogramm vom Juli 2002 wiederum einen Maßnahmenka-
talog vor, um den Gebrauch von Pestiziden „signifikant“ zu senken, unter anderem ist eine 
„Thematische Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden“ zu entwickeln 6.  

 

                                                 
1 Fifth Environment Action Programme of the European Community “Towards Sustainability”. Official Journal of  
  the European Communities, No C 138/5, 17.5. 1993 
2 Eurostat/NewCronos, October 2002 
3 Europäische Kommission (2004): Überwachung von Pestizidrückständen in Erzeugnissen pflanzlichen   
  Ursprungs in der Europäischen Union, in Norwegen, Island und Liechtenstein - Bericht 2002. SANCO/17/04  
  endg. Internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/index_en.html 
4 Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (2004): Umweltgutachten 2004  - Umweltpolitische   
   Handlungsfähigkeit sichern. Mai 2004,  Internet: http://www.umweltrat.de 
5  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social 
   Committee and the Committee of the Regions on the Sixth Environment Action Programme of the European 
   Community “Environment 2010: Our future, Our choice”. Section 5.5 on pesticides 
6  Sixth Environment Action Program of the European Community ““Environment 2010: Our future, Our choice”. 

COM(2001)31, 22 July 2002. Internet: http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/ 
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Der derzeitige Entwurf der Thematischen Strategie sieht die Entwicklung nationaler Pläne 
zur Reduzierung der Gefahren, der Risiken und der Abhängigkeit von chemischen Pestiziden 
vor 7. 

Die politische Diskussion in Europa folgt den Ansätzen bereits bestehender nationaler Re-
duktionsprogramme in der EU (Dänemark seit 1987; Schweden seit 1987; Niederlande seit 
1990/91), sowie von Norwegen (seit 1984) 8.  

Das vom BMVEL vorgelegte „Reduktionsprogramm im Pflanzenschutz“ setzt eine Koalitions-
vereinbarung um, die im Kontext dieser europäischen Neuausrichtung in der Pestizidpolitik 
steht. Nach der Koalitionsvereinbarung aus dem Wahljahr 2002 (Koalitionsvertrag 2002 – 
2006) ist eine „Strategie zur Minderung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln durch An-
wendung, Verfahren und Technik sowie gute fachliche Praxis“ zu entwickeln 9. 

Im Jahre 2003 wurde zur Ausgestaltung und Konkretisierung des nun vorgelegten Redukti-
onsprogramms der Beirat „Reduktionsprogramm im Pflanzenschutz“, unter Beteiligung ver-
schiedener Interessensgruppen, gegründet. Als Nichtregierungsorganisation war PAN Ger-
many Mitglied des Beirates. Dieser Beirat legte der Bundesregierung mit Datum vom 15. 
September 2003 den „Bericht des Beirats Reduktionsprogramm im Pflanzenschutz“ vor 10. 

 

Stellungnahme zu einzelnen Aspekten 

 

Quantitative Ziel- und Zeitvorgaben festsetzen 

Ein Reduktionsprogramm, das mit starken Mängeln bezüglich klarer politischer Aussagen zu 
quantitativen Zielen und Zeitfristen implementiert werden soll, ist nach Auffassung von PAN 
Germany unverbindlich und lässt am politischen Willen zur Minderung des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln zweifeln.  

Ohne eine stärkere Konkretisierungen ist eine Erfolgskontrolle und inhaltliche Steuerung der 
im Rahmen des Reduktionsprogramms durchzuführenden Maßnahmen stark erschwert. So-
wohl im Rahmen der beiden Potsdamer Konferenzen wie auch im Rahmen des Beirates 
wurde wiederholt festgestellt, dass es nicht die Aufgabe dieser Versammlungen ist, Ziele und 
Zeitrahmen für das Programm zu setzen. Es wurde von Seiten der Regierung der Eindruck 
vermittelt, dass sie es als ihre Aufgabe ansieht, Ziele und Zeitrahmen zu setzen. Unverständ-
lich und unakzeptabel ist daher, dass jetzt ein Programm veröffentlicht wird, das keinerlei 
diesbezügliche Angaben enthält. 

 

                                                 
7 Commission Communication „Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides“, 4. July 2002,  
   Internet: http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/home.htm 
8 PAN Europe (2003): Pesticide Use Reduction Is Working – An assessment of national reduction strategies in  
   Denmark, Sweden, the Netherlands and Norway. Pesticide Action Network Europe,   
   Internet:  http://www.pan-europe.info/publications/index.shtm 
9 SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN (2001): Koalitionsvertrag 2002 – 2006: Erneuerung – Gerechtigkeit –  
   Nachhaltigkeit 
10 Abschlußbericht des Beirates „Reduktionsprogramm im Pflanzenschutz“ vom 15. Oktober 2003,   
    Internet: http://www.bba.de 
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In Fachkreisen existiert ein weit reichender Konsens, dass eine Minderung des Pestizidein-
satzes um 30% allein innerhalb des konventionellen Anbausystems durch verbesserte Bera-
tung und Technik im Rahmen der derzeitigen Grundsätze der Guten fachlichen Praxis 
machbar ist 11. Auch der Umweltrat kritisierte das bis dahin festzustellende Fehlen konkreter 
Ziele und Zeitfristen und empfahl in seinem neuesten Umweltgutachten eine Reduktion des 
PSM-Aufwands um 30% als Ziel bis 2008 gegenüber 2004 festzulegen. PAN Germany sieht 
damit die im Rahmen des Prozesses der Strategieentwicklung formulierte Forderung bezüg-
lich des Reduktionszieles durch den Sachverständigenrat bestätigt.  

Das Reduktionsprogramm selbst nennt in erläuternden Passagen Zahlen, ohne diese jedoch 
als verbindlich festzuschreiben. So kann laut Reduktionsprogramm durch die Einführung von 
Recycling-Feldspritzgeräten der PSM-Aufwand um durchschnittlich 20-30% gemindert wer-
den (Kapitel 5.7.3).  Zudem heißt es in Kapitel 5.9.2 zum „Sachstand“: „Langzeitstudien zei-
gen, dass bei Praktizierung der Grundsätze integrierter Pflanzenschutzverfahren im Acker-
bau, aber auch im Obst- und Gemüsebau, mindestens 20% weniger Pflanzenschutzmittel 
angewendet werden können als in vergleichbaren konventionellen Betrieben, die das Niveau 
der guten fachlichen Praxis einhalten.“ 

 

Finanzierung sichern 

Bislang ist die Finanzierung des Reduktionsprogramms nicht gesichert. Höhe und Verfüg-
barkeit der finanziellen Mittel spielen jedoch eine zentrale Rolle für die Umsetzung und den 
Erfolg des Programms.  In dem Programm werden nicht einmal zuvor diskutierte Optionen 
der möglichen Finanzierung benannt (z.B. Haushaltsmittel bei Bund und Ländern, Schaffung 
eines Fond oder eine Abgabe auf Pestizide). Es wird lediglich bemerkt, dass die Finanzie-
rung der jeweiligen Zuständigkeit folgt. Daraus ist keine gesonderte finanzielle Ausstattung 
des Programms erkennbar, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass ein erfolgreiches 
Programm zur Kosteneinsparung durch unerwünschte Wirkungen des Pestizideinsatzes bei-
trägt. 

PAN Germany spricht sich für eine zweckgebundene Abgabe auf Pestizidprodukte aus und 
begrüßt die ausdrückliche Empfehlung des Umweltrates für eine Pestizidabgabe: Diese „in-
duziert (..) mittel- bis langfristig Anreize, weniger umweltbeeinträchtigende Substanzen zu 
entwickeln und einzusetzen“ (S. 303). PAN Germany stimmt ebenfalls mit dem Umweltrat 
darin überein, dass die Bemessungsgrundlage der Abgabe sich möglichst an der umweltbe-
lastenden Wirkung des Produktes orientiert, und dass die Einnahmen zweckgebunden für 
eine bessere Beratung im Sinne des Reduktionsprogramms sowie für die Erforschung und 
Entwicklung nichtchemischer oder integrierter Pflanzenschutz- und Anbaumethoden verwen-
det werden soll.  

PAN Germany möchte darüber hinaus besonders betonen, dass im Bereich Forschung und 
Entwicklung sozialwissenschaftliche Aspekte Eingang in das Programm finden müssen (z. B. 
die Erforschung der Mechanismen, die dazu führen, dass als effektiv erkannte Maßnahmen   

                                                 
11 PAN Germany (2003): 30% Pestizidreduktion machbar.  Presseinformation vom  22.01 2003.  
   Internet: http://www.pan-germany.org/presse/2003.htm 
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Eingang in die landwirtschaftliche Praxis finden, und dass die dem Anbau nachgelagerten 
Sektoren Beiträge zur Minderung des Pestizideinsatzes leisten. 

 

Das „notwendige Maß“ als politisches Ziel formulieren 

Kernelement des Reduktionsprogramms ist laut BMVEL das „notwendige Maß“ der Pflan-
zenschutzmittel-Anwendung. Verschiedene Maßnahmen werden formuliert, um die Landwir-
te zu veranlassen, dieses notwendige Maß einzuhalten. Andere Maßnahmen zielen darauf 
ab, das notwendige Maß selbst zu senken, beispielsweise durch die Entwicklung anderer 
praktikabler, nichtchemischer Verfahren.  

Das BMVEL definiert das notwendige Maß folgendermaßen (S. 10): 

„Das notwendige Maß bei der Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln beschreibt 
die Intensität  der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die notwendig ist, um den Anbau 
der Kulturpflanzen, besonders vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit zu sichern. Dabei 
wird vorausgesetzt, dass alle anderen praktikablen Möglichkeiten zur Abwehr und Bekämp-
fung von Schadorganismen ausgeschöpft werden und die Belange des Verbraucher- und 
Umweltschutzes sowie des Anwenderschutzes ausreichend berücksichtigt wurden.“ 

Aus repräsentativen Erhebungen zum Pestizideinsatz folgert das BMVEL, dass „das not-
wendige Maß im Sinne des im Pflanzenschutzgesetz definierten integrierten Pflanzenschut-
zes in der Praxis nicht ausreichend berücksichtigt wird“ (S.11). Des weiteren heißt es: „Das 
notwendige rechtliche Instrumentarium liegt vor, um den nachhaltigen Pflanzenschutz zu si-
chern und erkannte Vollzugsdefizite zu beseitigen“ (S. 10). 

Die Zielsetzung des Reduktionsprogramms besteht somit darin, ordnungsrechtliche Verfeh-
lungen im Bereich der Pestizidanwendung zu reduzieren. Das Ordnungsrecht bzw. die recht-
lichen Instrumentarien und Regelungen selbst bleiben unberührt. 

PAN Germany erachtet die Einhaltung des existierenden Ordnungsrechts, welches im Pro-
gramm des BMVEL als notwendiges Maß beschrieben wird, als die ohnehin existierende, in 
Gesetzen und Verordnungen festgeschriebene Norm. Für eine politische Strategie der Risi-
ko- und Einsatzminimierung von Pestiziden, mit dem Ziel, eine umweltschonendere, ver-
brauchergerechtere und gesamtwirtschaftlich sinnvollere Landwirtschaft zu entwickeln, reicht 
dieser Ansatz bei weitem nicht aus.   

PAN Germany unterstützt nachdrücklich die Position des Umweltrates in diesem Kontext: 
„Die bestehenden Regelungen der Pflanzenschutzgesetzgebung sind unzureichend, um eine 
sichere und minimale Anwendung von PSM zu gewährleisten“ (S. 308). Daher sei es Aufga-
be der Politik  „..mit einer umfassenden Pflanzenschutz-Strategie der Landwirtschaft einen 
zielorientierten Handlungsrahmen zu geben..“, dabei sollen „..neue Rahmenbedingungen für 
einen innovativen umweltorientierten Prozess im Pflanzenschutz geschaffen werden“ (S. 
292). Genau dies lässt das BMVEL-Programm deutlich erkennbar vermissen. 
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PAN Germany erachtet folgende, neu zu schaffende Rahmenbedingungen als notwendig: 

 

Konkrete und verbindliche Standards im Rahmen der guten fachlichen  
Praxis festlegen 

Das notwendige Maß orientiert sich laut derzeitiger Definition am Leitbild des integrierten 
Pflanzenschutzes, das nach Auffassung des BMVEL im rechtlichen Instrumentarium ausrei-
chend definiert ist. Diese Auffassung teilt PAN Germany ausdrücklich nicht. Im Pflanzen-
schutzgesetz (§ 2a, PflSchG vom 14. Mai 1998) heißt es: „Pflanzenschutz darf nur nach gu-
ter fachlicher Praxis durchgeführt werden. (...) Zur guten fachlichen Praxis gehört, dass die 
Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes (...) berücksichtigt werden“. 

Die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes sind jedoch nicht ausreichend in den 
„Grundsätzen für die Durchführung der guten fachliche Praxis“ (Grundsätze)  ausgearbeitet. 
Zudem stellen die derzeitigen Grundsätze in weiten Teilen Handlungsempfehlungen für die 
Landwirte dar und nicht verbindliche Handlungsanweisungen. Daher ist derzeit ein ordnungs-
rechtlich verbindlicher Rahmen für das notwendige Maß nicht erkennbar. PAN Germany hat 
dies bereits im April 1999 sowie im Sommer 2004  in Stellungnahmen zu den Grundsätzen 
kritisiert und Möglichkeiten aufgezeigt, um diesen Mangel zu beseitigen 12, 13. Neben der ver-
bindlichen Ausgestaltung von Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes sollten rechtli-
che Regelungen und verbindliche Handlungsanweisungen für jede Anbaukultur in den 
Grundsätzen ausgewiesen werden. Die inhaltliche Vorarbeit für fachliche Handlungsanwei-
sungen wurde bisher bereits im Rahmen von Programmen zur Weiterentwicklung des Pflan-
zenschutzes und wird zukünftig sicher auch im Rahmen des Reduktionsprogramm durch 
verschiedene Maßnahmen getragen, etwa in der Erprobung und Vermittlung neuer oder ver-
besserter nicht-chemischer und integrierter Verfahren sowie in der Entwicklung von Mindest-
standards für verschiedene Kulturen und ihre Einführung in die Praxis. 

Der Umweltrat stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die gute fachliche Praxis als In-
strument für die Umsetzung des Reduktionsprogramms in der vorliegenden Form nicht aus-
reichend ist. 

PAN Germany betont, dass Deutschland auch auf europäischer Ebene auf eine detailliertere 
und verbindlichere Bestimmung der guten fachlichen Praxis hinwirken sollte. Als Ansatzpunkt 
für die konkretisierte verbindliche Festschreibung der guten fachlichen Praxis im Pflanzen-
schutz könnte das im Reduktionsprogramm genannte Kompendium Pflanzenschutz (Hand-
buch) dienen.  

Die gute fachliche Praxis bildet  das Herzstück nationaler Reduktionspläne und einer zukünf-
tigen europäischen Reduktionsrichtlinie und stellt ein wesentliches Element in der Themati-
schen Strategie (s.o.) dar. Sie wird zudem bei der Festlegung von Rückstandshöchstmengen  

                                                 
12 PAN Germany (1999): Stellungnahme des Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) zu den Grundsätzen  
    für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz des Bundesministeriums für Ernährung,  
    Landwirtschaft und Forsten, Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany), Hamburg 
13 Stellungnahme des Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) in Kooperation mit dem BUND für Umwelt  
    und Naturschutz Deutschland zu dem Entwurf  (Stand 01.07.2004)  Grundsätze für die Durchführung der guten  
    fachlichen Praxis im Pflanzenschutz des Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt 
    schaft. Hamburg, Juli 2004, Internet: http://www.pan-germany.org/stellung.htm 
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berücksichtigt. Derzeit wird auf EU-Ebene eine Verordnung beraten, die zukünftig in einem 
harmonisierten Rahmen die Festlegung von Rückstandshöchstmengen (MRLs) in Europa 
regeln wird. Nationale bzw. deutsche Festsetzungen von Rückstandshöchstmengen weichen 
einer vereinheitlichten europäischen Grenzwertsetzung 14. Es liegt daher im Interesse des 
deutschen Umwelt- und Verbraucherschutzes, sowohl in Deutschland als auch in den ande-
ren EU-Mitgliedsstaaten eine landwirtschaftliche Praxis zu entwickeln, die zu einer Absen-
kung der Rückstände in der Umwelt und in Lebensmitteln führt.  

Als wichtiger Politikbereich ist die Agrarpolitik zu nennen. Im Zuge des Reformprozesses der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sollte darauf hingewirkt werden, dass kulturspezifische 
Verfahren des vorsorgenden Pflanzenschutzes Kriterien für Zahlungen bzw. Subventionen 
darstellen. Mindestens im Bereich der Cross-Compliance bedarf dies jedoch eines rechtlich 
verbindlichen, und stärker als bisher konkretisierten Instrumentariums. 

Zudem empfiehlt PAN Germany aus der Definition des „Notwendigen Maß“ den Satzteil 
 „... besonders vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit“, zu löschen. Diese Empfehlung 
ergibt sich aus der Definition der Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes in den 
Grundsätzen für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz (Entwurf v. 
01.07.2004). Dort heißt es im Grundsatz 2: „Der integrierte Pflanzenschutz schließt die öko-
logischen Belange gleichgewichtig mit ökonomischen und sozialen Aspekten in sein Konzept 
ein, um ein Handeln in den Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit und damit die Nachhal-
tigkeit zu sichern“. 

 

Sachkunde-Verordnung dem politischen Ziel anpassen 

Das vorgelegte Reduktionsprogramm beschreibt unter dem Punkt „Erhöhung der Anforde-
rungen im Rahmen der guten fachlichen Praxis“ Maßnahmen zur Sachkunde. Es soll darauf 
hingewirkt werden, dass die derzeitigen gesetzlichen Regelungen, fixiert in der Sachkunde-
VO, eingehalten werden. Zudem soll das Weiterbildungsangebot verbessert werden. 

PAN Germany hält diese Maßnahmen für nicht ausreichend. Da der Grundsatz, dass alle 
professionellen AnwenderInnen über eine ausreichende Sachkunde verfügen müssen, be-
reits im gesetzlichen Regelwerk festgelegt ist, kann dieser Grundsatz nicht als Ziel eines Re-
duktionsprogramms deklariert werden. Die gesetzlich geforderte Sachkunde muss selbstver-
ständlich sichergestellt werden. Entscheidend für das Reduktionsprogramm ist, dass die 
Weiterentwicklung der Kenntnisse von Pestizid-AnwenderInnen im Bereich der Maßnahmen 
des vorsorgenden Pflanzenschutzes zur Erreichung einer Minderung des Pestizideinsatzes 
gewährleistet wird. Dies ist nur mit neuen Maßnahmen möglich. 

PAN Germany schlägt eine Änderung der SachkundeVO vor, die die Ausgabe eines Sach-
kundenachweises zeitlich auf zwei Jahre begrenzt und die Verlängerung an die Teilnahme 
von Schulungen knüpft, die im Sinne der Zielerreichung des Programms durchgeführt wer 

                                                 
14  PAN Europe (2004): PAN Europe Position on the European Commission Proposal for a Regulation of the 
    European Parliament and of the Council on maximum residue levels of pesticides in products of plant and 
    animal origin COM(2003) 117 final, 2003/0052 (COD). March 2004,  
    Internet: http://www.pan-europe.info/publications/010304.shtm 
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den. Diesem Verfahren wäre dann immanent, dass Pestizid-AnwenderInnen mindestens alle 
2 Jahre eine Fortbildungsmaßnahme im Sinne des Reduktionsprogramms besuchen. 

 

Transparenz erhöhen 
 
Meldepflicht nach § 19 PfSchG:  

In Deutschland gibt es bisher nur eine rechtlich verbindliche Regelung zu Erfassung von 
vermarkteten Pestizidmengen. Der §19 PflSchG verpflichtet Hersteller und Händler, die in 
Deutschland in Verkehr gebrachten Mengen sowie Im- und Exportmengen mit Produktna-
men, Mengenangabe und Empfängern zu melden. Diese Daten werden vom BVL gesammelt 
und sind öffentlich nicht verfügbar. Die veröffentlichten Informationen beschränken sich auf 
die nach Wirkstoffgruppen kumulierten Absatzmengen bzw. Im- und Exportmengen.   

Neben dem notwendigen Maß, das an Behandlungsindices gemessen wird, könnten derlei 
Daten ergänzend zur Erfolgskontrolle herangezogen werden. Es ist eine Verschwendung 
von Steuergeldern, wenn solche Daten nicht öffentlich einsehbar zur Verfügung stehen und 
damit dem Gemeininteresse und Gemeinwohl entzogen werden.  

PAN Germany schlägt deshalb vor, den §19 in der zur Zeit  anstehenden Novellierung des 
PflSChG so zu ändern, das Absatzmengen der Einzelstoffe öffentlich verfügbar gemacht 
werden. Diese Daten dienen der Zielsetzung, die Risiken der Pestizidanwendung zu reduzie-
ren.  

 

Schlagbezogene Dokumentation 

PAN Germany begrüßt die Maßnahme, eine schlagbezogene Dokumentation des Pestizid-
einsatzes einzuführen und die Aufzeichnungspflichten in den Grundsätzen für die Durchfüh-
rung der guten fachlichen Praxis zu verankern.   

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) definiert in seiner Neufassung seit Ende 2001 in 
§ 5 die ordnungsgemäße Landwirtschaft. Demgemäß gehört die schlagspezifische Doku-
mentation des Einsatzes von Pestiziden nach Maßgabe des Fachrechts zur ordnungsgemä-
ßen Landwirtschaft. Das Fachrecht sieht jedoch bislang noch keine schlagbezogene Doku-
mentation vor. Mit der baldigen Novellierung des PflSchG und der Grundsätze wird nun nach 
drei Jahren endlich die im BNatSchG verankerte Norm implementiert.  

Obgleich PAN Germany den Indikator „Behandlungsindex“ zur Bemessung der Intensität des 
Pestizideinsatzes auf der Grundlage einer repräsentativen Datenerhebung (wie mit NEPTUN 
bereits praktiziert) generell als angemessen und nützlich einstuft, sollte längerfristig die 
schlagbezogene Dokumentation für eine vollständige Datenerhebung von Seiten der Behör-
den herangezogen werden 15.  

 

                                                 
15 Stellungnahme des Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) in Kooperation mit dem BUND für Umwelt  
    und Naturschutz Deutschland zu dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Pflanzenschutzgesetzes (Entwurf   
   vom 3. Juni 2004) des Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Hamburg, Juli  
   2004,  Internet: http://www.pan-germany.org/stellung.htm 
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Bei der Festlegung der Mindestanforderungen der Dokumentation, der Entwicklung von 
Formularvorlagen oder Computerprogrammen sollte diese Option bereits jetzt mitbedacht 
werden. PAN Germany hat diesbezüglich Möglichkeiten zur Einsatzerfassung analysiert, im 
Rahmen einer Studie Optionen dokumentiert und 2003 im Rahmen eines durch PAN Ger-
many organisierten Workshops in Fachkreisen diskutiert 16.  

Der Vorteil gegenüber einer repräsentativen Erhebung mit Hilfe von Referenzbetrieben liegt 
in der kleinräumigeren und vollständigen Erfassung. Diese detaillierteren Daten könnten für 
Pflanzenschutz-Umweltrisikomodelle im Zusammenhang mit GIS-Daten von Nutzen sein, um 
zeitlich und räumlich definierte Aktionsfelder mit erhöhten Risiken zu identifizieren (gemäß 
dem im Reduktionsprogramm vorgesehenen Hot Spot Management).  

 

Überschreitungen von Pestizid-Rückstandshöchstmengen  

Das Ziel, Rückstandshöchstmengen-Überschreitungen in Lebensmitteln zu reduzieren, sollte 
durch Erhöhung der Transparenz unterstützt werden. Die im Reduktionsprogramm genannte  
Maßnahme, ein Konzept für die Erstellung eine bundeseinheitlichen Berichtes über die Le-
bensmittelüberwachung in Deutschland zu erarbeiten stellt im Sinne der Zielsetzung keine 
aktive Maßnahme in diesem für den Verbraucherschutz so wichtigen Bereichs des Redukti-
onsprogramms dar.  

PAN Germany plädiert daher für die Einführung einer namentlichen Nennung der Probe-
nahmeorte bzw. Händler/Handelsketten bei festgestellten Höchstmengenüberschreitungen 
im Internet. Dies ist machbar und im europäischen Ausland (siehe z.B. Großbritannien) be-
reits Praxis. Das BMVEL sollte ebenso prüfen, inwieweit die Informationen im Rapid Alert 
System (das europäische Schnellwarnsystem zum Informationsaustausch über Maßnahmen 
gegen Gesundheitsrisiken bei Lebens- und Futtermitteln) von Nutzen sein könnte.  

Über den Weg der Händler und Handelsketten und das Kaufverhalten von VerbraucherInnen 
könnte diese Maßnahme auch in Deutschland effizient den Anteil an Höchstmengenüber-
schreitungen absenken. Handelsketten hätten eine größere Motivation, ihre Vertragspartner 
im In- und Ausland auf das Einhalten gesetzlich festgeschriebener Grenzwerte zu verpflich-
ten und bei der Umstellung der Anbaupraktiken zu unterstützen. Es sollte bedacht werden, 
dass in Großbritannien, wo „Ross und Reiter“ bezüglich der Überschreitung von Grenzwer-
ten genannt werden, Kooperationen zwischen Agrarbetrieben und Lebensmittelhandel ent-
standen, die erfolgreich bestimmte, besonders problematische Pestizidverwendungen besei-
tigten. 

 

 
 

                                                 
16 PAN Germany (2003): Pesticide Use Reporting – Options and Possibilities for Europe. Pestizid Aktions- 
    Netzwerk e.V.. Internet: http://www.pan-germany.org/info/pestredukt.htm 
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Den Behandlungsindex mit Ziel- und Zeitrahmen verknüpfen 

PAN Germany bewertet den im Reduktionsprogramm festgelegten Behandlungsindex als 
geeigneten Indikator, um die Intensität des Pestizideinsatzes auf einzelbetrieblicher Ebene in 
einzelnen Kulturen und Regionen Deutschlands zu ermitteln.  Der Behandlungsindex lässt 
als Indikator eine Dynamik in Richtung einer schrittweisen Pestizidreduktion zu.  

Bislang wurden im Rahmen des NEPTUN-Projektes Behandlungsindices für den Ackerbau 
sowie für Obst und Hopfen erhoben. Das Reduktionsprogramm lässt eine genaue Auflistung 
weiterer zu erfassender Kulturen vermissen. Zudem fehlt ein Zeitpunkt, wann die Daten zur 
Verfügung stehen und in welchen Intervallen die Behandlungsindices erhoben werden sol-
len. Darüber hinaus fehlt die Vorgabe, die regelmäßige Erhebung des Behandlungsindex 
rechtlich verbindlich vorzusehen. Ohne die rechtliche Verbindlichkeit und ohne gesicherte fi-
nanzielle Ausstattung hierfür fehlt dem Programm ein zentraler Indikator. 

Das notwendige Maß wird auf regionaler Ebene als Zielkorridor um den Mittelwert des Be-
handlungsindexes der Kultur bestimmen. Die Breite des Korridors muss, so das Programm, 
durch Konvention festgelegt werden. Aus der Sicht von PAN Germany wird die Breite des 
Korridors ganz entscheidend den Erfolg oder Misserfolg des Reduktionsprogramms bestim-
men. PAN Germany sieht es als sehr problematisch an, dass das Reduktionsprogramm 
Ausnahmen beschreibt, wann Landwirte mit schlechteren Standards als den Zielkorridor 
produzieren dürfen, z.B. bei Vertragsanbau bestimmter Sorten oder bei Praktizierung einer 
speziellen Wirtschaftsweise. Dadurch wird von vornherein die Chance vertan, Händler und 
Produzenten mit in die Pflicht zu nehmen und es besteht die Gefahr, dass das Reduktions-
programm an zahlreichen Ausnahmeregelungen und der Diskussion um Ausnahmeregelun-
gen scheitern könnte. Es wird sehr wichtig sein in diesem Bereich transparent zu bewerten 
und zu entscheiden.  

 

Rückstände generell minimieren 

Ziel des Reduktionsprogramms ist es unter anderem, die Überschreitungsrate von Pflanzen-
schutzmittel-Rückstandshöchstmengen in einheimischen Agrarprodukten auf unter 1% in al-
len Produktgruppen zu senken. 

PAN Germany hatte im Rahmen der Strategieentwicklung „Pestizidrückstände in Lebensmit-
teln“ als Risikoindikator vorgeschlagen. PAN Germany hatte aber ausdrücklich die Gesamt-
menge der rückstandsbelasteten Proben und die Mehrfachbelastungen als Indikator be-
nannt, nicht nur die Grenzwertüberschreitungen. 

Im Jahre 2002 wurden in 53,7% der in Deutschland untersuchten Lebensmittel (einheimische 
und importierte Produkte) Pestizidrückstände nachgewiesen. Davon überschritten 8,7% der 
Funde die festgelegten Rückstandshöchstmengen. Pestizidrückstände unter den Rück-
standshöchstmengen wiesen 45% der Lebensmittelproben auf. Der EU-Durchschnitt liegt bei 
37%. In Deutschland liegt der Probenanteil mit nachgewiesenen Mehrfachrückständen bei 
31,1%, der EU-Durchschnitt liegt er bei 20,7%. 3  

Ziele und Maßnahmen zur Senkung dieser sehr hohen Belastungssituation werden im Re-
duktionsprogramm entgegen der Forderung von PAN Germany nicht formuliert. Eine politi-
sche Strategie der Risiko- und Intensitätsminderung beim Einsatz von Pestiziden sollte nach  
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Auffassung von PAN Germany grundsätzlich das Ziel der Senkung dieser „Grundbelastung“ 
für deutsche VerbraucherInnen im Sinne des Vorsorgegedanken umsetzen.   

Dafür sprechen folgende Gründe: 

� Die Risikobewertung und die Ableitung von Rückstandshöchstmengen erfolgt auf der E-
bene des Einzelstoffs. Jeder Einzelstoff kann potenziell additive oder synergistische Ef-
fekte in Kombination mit anderen Stoffen im lebenden Organismus auslösen. Dieses Ri-
siko ist insbesondere dann gegeben, wenn Menschen und Tiere mehreren Wirkstoffen 
mit dem gleichen Wirkmechanismus (z.B. Organophosphaten) ausgesetzt werden.  
Zwischen 1998 und 2002 ist der Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln, die mehr als einen 
Pestizidrückstand aufwiesen, in der EU kontinuierlich von 14% auf 20,7% angestiegen, in 
Deutschland sogar von 11,1% (1999) auf 31,1%. Diese Tendenz ist bedenklich und gibt 
einen Hinweis auf den Trend, eine größere Anzahl von Pestiziden zu verwenden.  Die 
Rückstandsgehalte der Einzelstoffe bleiben zumeist unter ihrer festgelegten Rückstands-
höchstmenge. So könnte, trotz Verringerung der Höchstmengenüberschreitung auf < 1%, 
das gesundheitliche Risiko gleich bleiben oder sogar ansteigen. Die EU hat derzeit keine 
Methode für die Abschätzung kumulativer Expositionen gleich wirkender Pestizide zur 
Verfügung und führt, im Gegensatz zu den Richtlinien in den USA, keine entsprechend 
ausgerichtete Risikoabschätzung durch 17,18.  Ebenso unzureichend ist die Risikoab-
schätzung zur Zeit in der Bewertung hormonell wirkender Pestizide (Endocrine Disrup-
tors), die bereits in geringsten Konzentrationen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns 
oder der Sexualorgane, auf die Fruchtbarkeit, das Verhalten oder auf die Krebsentste-
hung nehmen können. Derzeit liegen keine verbindlichen Prüf- und Bewertungsstandards 
zur Risikoabschätzung im Rahmen der Pestizidzulassung gemäß der EU-Richtlinie 
91/414 vor. 

� Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausführt, sind Föten, Babys und Kinder ge-
genüber Pestiziden sowohl im quantitativen als auch im qualitativen Sinne empfindlicher 
als Erwachsene 19. Dem von der WHO angeführten Problem wird derzeit im Sinne des 
Vorsorgeprinzips nur bei gebrauchsfertiger Babynahrung Rechnung getragen. Dort gelten 
strenge EU-Rückstandshöchstmengen von 0,01 mg/kg bzw. Einsatzverbote bestimmter 
Pestizide. Entscheiden sich Eltern jedoch dazu, ihre Kinder zusätzlich oder alternativ mit 
konventionell angebautem, frischem Gemüse und Obst zu versorgen, greift diese 
Schutzmaßnahme nicht.  

Die Begrenzung des Reduktionsprogramms auf die Zielsetzung, Höchstmengenüberschrei-
tungen inländischer Agrarprodukte auf unter 1% zu reduzieren, ist im Sinne eines vorsor-
genden Verbraucherschutzes und indirekt auch des Umweltschutzes völlig unzureichend. 
Auch hier begrenzt sich das Programm auf den gegebenen ordnungsrechtlichen Rahmen,  

                                                 
17 U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pesticides Programs (2002): Guidance on cumulative 
    assessment of pesticide chemicals that have a common mechanism of toxicity. Washington, D.C. 
18 European Commission (2003): European Commission Proposal for a Regulation of the European Parliament  
    and of the Council on Maximum Residue Levels of Pesticides in Products of Plant and Animal Origin. 
    COM(2003) 117 final, 2003/0052 (COD). 
19 WHO/EEA - World Health Organisation, Regional Office for Europe and European Environment Agency (2002):  
   Childrens Health and Environment: A Review of Evidence. Environmental Issue Report n° 29. 
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bzw. schöpft diesen nicht einmal vollständig aus. So wird nicht einmal das Ziel, auf die Ein-
haltung der gesetzlich festgelegten Grenzwerte hinzuarbeiten (0% Überschreitungen), formu-
liert. Es ist nicht nachvollziehbar, auf welcher politischen oder juristischen Grundlage das 
BMVEL einen 1%-igen Verstoß gegen das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 
(LMBG) als tolerierbar einstuft. 

Entgegen der Empfehlung des Beirats begrenzt sich die Zielsetzung des Reduktionspro-
gramms auf einheimische Produkte. Bei einem Indikator zur Risikominderung ist dies nicht 
nachvollziehbar, da Importprodukte einen beträchtlichen Anteil bei den Rückstandshöchst-
mengen-Überschreitungen ausmachen. Die Bundesregierung ist diesem Tatbestand nicht 
hilflos ausgeliefert, sondern hat die Möglichkeit, im Rahmen verschiedener Politikfelder Ein-
fluss zu nehmen. Zwei wichtige Grundvoraussetzungen sind, dass einerseits der von PAN 
Germany geforderte „Gläserne Pestizidexport“ realisiert wird und andererseits die genaue 
Herkunft belasteter importierter Lebensmittelproben klar erkennbar gemacht wird 20. 

Dem hohen und steigenden Anteil von Mehrfachbelastungen mit größtenteils unbekannten 
Auswirkungen für die menschliche Gesundheit, insbesondere für empfindliche Gruppen un-
serer Bevölkerung, muss nach Auffassung von PAN Germany auf allen Ebenen und aktiv 
entgegengewirkt werden.   

PAN Germany begrüßt das BMVEL-Vorhaben, die Koordinierung zwischen der Lebensmit-
telüberwachung und den Pflanzenschutzdiensten zu verbessern, damit bei dem Verdacht auf 
Nicht-Einhaltung der guten fachlichen Praxis bei dem Produzenten nachgeforscht werden 
kann. 

PAN Germany stimmt mit dem BMVEL überein, dass derzeit repräsentative Erhebungen feh-
len, die Auskunft über die mögliche Gesamtbelastung der deutschen Bevölkerung durch 
Pestizidrückstände aus Lebensmitteln geben. Die Durchführung einer Total-Diet-Studie für 
Deutschland ist nach Auffassung von PAN Germany dringend notwendig, um die Risikobe-
wertung auf die Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zu stellen. PAN Germany 
möchte darauf dringen, dass die im Reduktionsprogramm genannte Total-Diet-Studie auch 
tatsächlich und umgehend realisiert wird und zudem die Rückverfolgbarkeit vom Produkt 
zum Feld deutlich verbessert wird (vgl. Kapitel 5.3) 

 

Erfolgskontroll-Index PIX publizieren 

Laut Reduktionsprogramm soll die Erfolgskontrolle durch einen neu einzuführenden Deut-
schen Pflanzenschutzindex (PIX) erfolgen, der mit einem noch zu entwickelnden  Punktesys-
tem die Entwicklungen bei den drei genannten Indikatoren als Gesamttrend beschreibt. Einer 
Stellungnahme zum PIX als auch in Hinblick auf den Pflanzenschutzrisiko-Indikator enthält 
sich PAN Germany, da deren Berechnung bisher nicht transparent gemacht wurde. 

Aus der Sicht von PAN Germany sollte sichergestellt werden, dass erstens, die Einzelent-
wicklungen bei jedem Indikator nachvollziehbar dargestellt werden und zweitens ihre jeweili-
ge Wertigkeit bei einer Gesamttrenddarstellung auf einem Konsens beruht. 
                                                 
20 PAN Germany (2004): Für einen gläsernen Pestizidexport. Pestizid Aktions-Netzwerk e.V., Internet: 
   http://www.pan-germany.org/info/gesetz-d.htm 
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Mit Blick auf die erwünschte Partizipation verschiedener gesellschaftlicher Interessensgrup-
pen begrüßt PAN Germany die Etablierung eines Forums „Reduktionsprogramm im Pflan-
zenschutz“. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass scheinbar die erstmalig durch das 
BMVEL in Anspruch genommene externe Moderation bei der Durchführung der Konferenzen 
in Potsdam zu dem viel zitierten „Geist von Potsdam“ führte. 

 


